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Artikel 1
Fahrrad- und Nahmobilitatsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen
(Fahrrad- und Nahmobilitatsgesetz - FaNaG)
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Praambel

Ziel dieses Gesetzes ist die Verbesserung des Radverkehrs und anderer Formen der Nahmobili-
tat im Land Nordrhein-Westfalen und damit einen Beitrag fiir eine insgesamt nachhaltige Mobili-
tat zu leisten. Landesweit soll der Radverkehr so attraktiv werden, dass sich mehr Menschen im
Alltag fur das Rad entscheiden kdnnen. So soll ein Radverkehrsanteil von 25 Prozent im Modal-
split der Wege erreicht werden. Dazu kann auch der Radtourismus einen Beitrag leisten. Das
Fahrrad soll sowohl als eigenstandiges umwelt- und klimafreundliches Verkehrsmittel als auch
als wesentlicher Bestandteil intermodaler Mobilitatsketten, insbesondere in Verbindung mit dem
offentlichen Personennahverkehr, gestarkt werden. Zukinftig sollen alle Verkehrsmittel eine
gleich bedeutsame Rolle einnehmen.

Mit diesem Gesetz wird die Grundlage fir ein umweltschonendes, sicheres und nutzerorientier-
tes Angebot der Fahrrad- und anderer Formen der Nahmobilitat geschaffen. Allen Menschen soll
ein moglichst uneingeschrankter und barrierefreier Zugang zu einer gesundheitsférdernden Ver-
kehrsinfrastruktur gewahrt werden.
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Neben dem Radverkehr leisten weitere Verkehrsarten einen wichtigen Beitrag zur Nahmobilitat,
insbesondere der FuBverkehr. Ihnm kommt eine elementare verkehrliche, gesundheitliche und so-
ziale Bedeutung zu. Innovative neue Verkehrsmittel, wie zum Beispiel Elektrokleinstfahrzeuge,
erganzen das Angebot und unterstiitzen das Vernetzen von Wegeketten.

Das Land Nordrhein-Westfalen orientiert sich bei der Verbesserung des Radverkehrs und ande-
rer Formen der Nahmobilitat auch an dem Ziel der Verkehrssicherheit, dass niemand im StraBen-
verkehr getotet oder mit lebenslangen Schaden schwer verletzt wird (,Vision Zero").

Abschnitt 1
Allgemeines

§1
Geltungsbereich und
Begriffsbestimmung

(1) Dieses Gesetz gilt fiir alle StraBen, Wege und Platze, die dem 6ffentlichen Verkehr gewidmet
sind und deren Trager der StraBenbaulast das Land, ein Gemeindeverband

oder eine Gemeinde ist, sowie dem Offentlichen Verkehr gewidmete Betriebs- und Wirtschafts-
wege in Privateigentum. § 22 gilt auch fir sonstige Betriebs- und Wirtschaftswege.

(2) Nahmobilitat im Sinne dieses Gesetzes bezeichnet die individuelle Mobilitat, zu FuB, mit dem
Fahrrad einschlieBlich Pedelecs und mit anderen nicht motorisierten Verkehrs- beziehungsweise
Fortbewegungsmaglichkeiten sowie mit Elektrokleinstfahrzeugen im Sinne der Elektrokleinst-
fahrzeuge-Verordnung vom 6. Juni 2019 (BGBI. | S. 756) in der jeweils geltenden Fassung und
mit motorisierten Krankenfahrstiihlen im Sinne von § 2 Nummer 13 der Fahrzeug-Zulassungsver-
ordnung vom 3. Februar 2011 (BGBI. | S. 139) in der jeweils geltenden Fassung.

§2
Aktionsplan Fahrrad und Nahmobilitat

Die Landesregierung stellt flankierend zu diesem Gesetz unter Federfiihrung des flr Verkehr zu-
standigen Ministeriums einen Aktionsplan auf, der Handlungsschwerpunkte zur Erreichung der
Ziele dieses Gesetzes, insbesondere in den Gemeinden und Gemeindeverbanden, enthalt. Der
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Aktionsplan wird alle funf Jahre von dem fir Verkehr zustdndigen Ministerium in Abstimmung mit
den daruber hinaus betroffenen Ministerien evaluiert.

§3
Forderprogramm Nahmobilitat

Das flr Verkehr zustandige Ministerium fordert Projekte der Nahmobilitat und stellt dazu jahrlich
das Forderprogramm Nahmobilitat auf. Es stellt Forderrichtlinien auf, welche unter anderem den
Zugang zu dem Fdérderprogramm Nahmobilitat regeln.

§4
Offentlichkeitsarbeit

Die fachlich zustandigen Landesministerien werben durch geeignete MaBnahmen fir den Rad-
verkehr und Radtourismus, den FuBverkehr und weitere Formen der Nahmobilitat.

§5
Forderung fuBganger- und fahrradfreundlicher Organisationen

Der Arbeitsgemeinschaft fuBganger- und fahrradfreundlicher Stadte, Gemeinden und Kreise in
NRW e.V., im Folgenden AGFS genannt, unterstutzt Gemeinden und Gemeindeverbande, um den
innerstadtischen FuB- und Radverkehr zu férdern. Das fur Verkehr zustandige Ministerium for-
dert den AGFS nach MaBgabe der im Haushaltsplan jahrlich vorgesehenen Finanzmittel institu-
tionell.

§6
Fortbildungsprogramm

Die Themen Radverkehrsférderung und Sicherheit des Radverkehrs sind Teil von Aus- und Fort-
bildungsprogrammen in Verwaltungen mit Bezug zu Verkehrs- und Mobilitdtsthemen. Die Inhalte
basieren auf grundsatzlichen Abstimmungen mit dem fir Verkehr zustandigen Ministerium.
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Abschnitt 2
Verkehrssicherheit

§7
Verkehrssicherheitsprogramm

(1) Das fur Verkehr zustandige Ministerium stellt zur Verfolgung des Zieles, dass niemand im
StraBenverkehr getotet oder mit lebenslangen Schaden schwer verletzt wird (,Vision Zero"), ein
Verkehrssicherheitsprogramm auf. Im Verkehrssicherheitsprogramm sind auf Grundlage einer
Analyse von Unfallursachen und Risikogruppen die weitergehenden Qualitatsziele und entspre-
chende Handlungsschwerpunkte zu benennen und Werkzeuge und Handlungshinweise zur Ver-
fligung zu stellen.

(2) Das Verkehrssicherheitsprogramm wird alle finf Jahre von dem fiir Verkehr zustéandigen Mi-
nisterium in Abstimmung mit dem fir Inneres zustandigen Ministerium und den darliber hinaus
betroffenen Ministerien evaluiert.

§8
Praventive Verkehrssicherheit - Forderung

(1) Das fur Verkehr zustandige Ministerium fordert MaBnahmen zur Sicherheit im Verkehr.

(2) Praventive Verkehrssicherheitsarbeit wird durch den Deutsche Verkehrswacht - Landesver-
kehrswacht Nordrhein-Westfalen e.V. unterstiitzt. Das flir Verkehr zustandige Ministerium for-
dert den Deutsche Verkehrswacht - Landesverkehrswacht Nordrhein-Westfalen e.V. nach MaB-
gabe der im Haushaltsplan jahrlich vorgesehenen Finanzmittel institutionell.

§9
Sicherheitsaudits

(1) Sicherheitsaudits im Sinne dieses Gesetzes bezeichnen die unabhangige Priifung aller sicher-
heitsrelevanten Planungsunterlagen in jeder Planungsphase nach den allgemein anerkannten Re-
geln der Technik, um Sicherheitsdefizite in der Planungsphase zu identifizieren.
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(2) Bei groBeren Neu- oder AusbaumaBnahmen an StraBen in der Baulast des Landes sollen
grundsatzlich Sicherheitsaudits durchgeflihrt werden.

(3) Hinsichtlich der StraBen und Radwege im klassifizierten Netz sind Sicherheitsaudits bei Be-
darf Voraussetzung einer Forderung.

§10
Schulische Verkehrserziehung und Mobilitatsbildung

Die schulische Verkehrserziehung und Mobilitatsbildung auf der Grundlage des § 29 Absatz 1
des Schulgesetzes NRW vom 15. Februar 2005 (GV. NRW. S. 102) in der jeweils geltenden Fas-
sung wird durch Aktivitaten der Polizei erganzend unterstitzt.

§1
Abbiegeassistenzsysteme

(1) Das Land stattet innerhalb von funf Jahren ab Inkrafttreten dieses Gesetzes alle landeseige-
nen Nutzfahrzeuge mit einer zulassigen Gesamtmasse von mehr als 3,5 Tonnen und Kraftomni-
busse mit mehr als neun Sitzplatzen einschlieBlich Fahrersitzplatz mit einem Abbiegeassistenz-
system aus, sofern dies im jeweiligen Einzelfall technisch realisierbar ist. Ein Abbiegeassistenz-
system im Sinne dieses Gesetzes ist ein technisches System, das die Fahrerin oder den Fahrer
eines in Satz 1 beschriebenen Fahrzeugs auf nahende Radfahrerinnen und Radfahrer hinweist,
die sich rechts des Fahrzeuges befinden und bei einem beginnenden Abbiegevorgang gefahrdet
werden wirden. Der Hinweis wird als abstraktes Signal erwartet, zum Beispiel als Warnton oder
als Warnleuchte. Das Abbiegeassistenzsystem muss die Anforderungen an die Funktion von Ab-
biegeassistenzsystemen, die in der Bekanntmachung des Bundesministeriums fir Verkehr und
digitale Infrastruktur ,Empfehlungen zu technischen Anforderungen an Abbiegeassistenzsyste-
me fur die Aus- und Nachriistung an Nutzfahrzeugen

> 3,5 Tonnen und Kraftomnibussen mit mehr als 9 Sitzplatzen einschlieBlich Fahrerplatz zur Er-
teilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis fir Abbiegeassistenzsysteme” vom 19. September
2018 (VKBI. S. 719) gestellt werden, erfillen.

(2) Eine Forderung von Nutzfahrzeugen mit einer zulassigen Gesamtmasse von mehr als 3,5
Tonnen und Kraftomnibussen mit mehr als neun Sitzplatzen einschlieBlich Fahrersitzplatz durch
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das Land Nordrhein-Westfalen ist nur mdglich, wenn diese mit einem Abbiegeassistenzsystem
im Sinne von Absatz 1 ausgestattet sind.

Abschnitt 3
FuBverkehr

§12
Grundsatze

(1) Die Trager der StraBenbaulast wahren und starken die Funktion von Gehwegen als geschitz-
ten Raum, gerade auch fur besonders schutzbedurftige Verkehrsteilnehmende bei Planungen
und MaBnahmen mit Auswirkungen auf Gehwege.

(2) Ausreichend breite und zusammenhangende Gehwege leisten einen maBgeblichen Beitrag
zur Verbesserung der Mobilitat und zur Erhéhung der Sicherheit und der Aufenthaltsqualitat des
FuBverkehrs. Bei dem Neu-, Aus- und Umbau von StraBen sollen Gehwege bei der StraBenraum-
aufteilung und StraBenraumgestaltung besonders bertcksichtigt werden.

(3) Zur Gewahrleistung einer hohen Qualitat und mdglichst weitgehenden Barrierefreiheit und Si-
cherheit der FuBverkehrsinfrastruktur treiben die jeweiligen Trager der StraBenbaulast den Er-
halt, die Sanierung und die Verbesserung der bestehenden FuBverkehrsinfrastruktur voran.

§13
Planung, Bau und Betrieb von

FuBverkehrsanlagen

(1) Fur den Bau, Umbau und die Unterhaltung von Gehwegen gilt § 9 Absatz 2 Satz 2 des Stra-
Ben- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung
vom 23. September 1995 (GV. NRW. S. 1028, ber. 1996, S. 81, S. 141, S. 216,

S. 335, ber. 2007, S. 327) in der jeweils geltenden Fassung, nach dem darauf zu achten ist, dass
im Sinne der allgemeinen Mobilitatsteilhabe eine moglichst weitgehende Barrierefreiheit erreicht
wird.
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(2) Die StraBenverkehrsbehorden sollen die Belange des FuBverkehrs bei der Schaltung von
Lichtsignalanlagen gegeniiber den Belangen des Kraftfahrzeug- und Radverkehrs gleichberech-
tigt berticksichtigen.

(3) Bei dem Neu-, Aus- und Umbau von StraBen sollen Radverkehr und FuBverkehr innerhalb der
Ortslagen grundsatzlich getrennt gefuhrt werden. Eine Mitbenutzung von Gehwegen durch den
Radverkehr soll aus Verkehrssicherheitsgriinden nur nachrangig gegeniber anderen Fihrungs-
formen fir den Radverkehr vorgesehen werden.

§14
FuBverkehrsnetze

(1) Die Trager der StraBenbaulast sollen innerhalb der Ortslagen durchgangige FuBverkehrsnetze
schaffen, die den FuBverkehr grundsatzlich direkt, sicher, komfortabel und mdglichst weitge-
hend barrierefrei flihren. Im Rahmen bestehender oder kiinftig zu entwickelnder Mobilitatskon-
zepte soll dem FuBverkehr eine groBere Bedeutung eingeraumt werden. Abweichungen von die-
sem Grundsatz sind gesondert zu begrinden.

(2) HaupterschlieBungsachsen des FuBverkehrs sollen unter Berlicksichtigung der Klassifizie-
rung der StraBen und Wege grundsatzlich priorisiert gefiihrt werden.

(3) Die Trager der StraBenbaulast sollen Verkehrssicherheit und Aufenthaltsqualitat innerhalb der
FuBverkehrsnetze gewahrleisten. Zur Vorbereitung kdnnen insbesondere FuBgangerverkehrs-
schauen der ortlich zustéandigen StraBenverkehrsbehdrden, StraBenbaulasttrager und der Poli-
zei, gegebenenfalls mit Beteiligung fachkundiger Personen und Personengruppen,

oder FuBverkehrs-Checks durchgefiihrt werden. Das flir Verkehr zustandige Ministerium stellt
dazu Hilfestellungen und Fortbildungsangebote bereit.

(4) Auch fur Querungen gilt § 9 Absatz 2 des StraBen- und Wegegesetzes des Landes Nord-
rhein-Westfalen. Sie mussen grundsatzlich fir den FuBverkehr nach den allgemein anerkannten
Regeln der Technik sicher, barrierefrei und so gestaltet sein, dass der FuBverkehr in einer ange-
messenen Zeit die andere StraBenseite erreicht. FuBgangeriiberwege stellen neben FuBganger-
lichtsignalanlagen eine besonders geeignete Form der Sicherung dar und dienen der Barriere-
freiheit.
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(5) Innerhalb der FuBverkehrsnetze soll der Weg zu wichtigen Alltags- und Freizeitzielen fiir den
FuBverkehr grundsatzlich unter Zeit- oder Entfernungsangaben durch den jeweiligen Trager der
StraBenbaulast beschildert werden. Diese Beschilderung wird von dem fur Verkehr zustandigen
Ministerium gefordert.

§15
Anbindung von Bushaltestellen

An Bushaltestellen des 6ffentlichen Personennahverkehrs an auBerortlichen Hauptverkehrsstra-
Ben muss eine FuBverkehrsanlage fur den wartenden FuBverkehr im Seitenraum vorhanden sein,
wenn dies aus Grunden der Verkehrssicherheit erforderlich ist. Die Bushaltestellen missen tUber
eine sichere und mdglichst barrierefreie FuBverkehrsanlage an das FuBverkehrsnetz angebun-
den sein, wenn dies aus Griinden der Verkehrssicherheit erforderlich ist.

Abschnitt 4
Radverkehr

§16
Grundsatze

(1) Bei der Forderung des Radverkehrs wirken die 6ffentliche Verwaltung und nicht staatliche Or-
ganisationen zusammen.

(2) Zur Gewahrleistung einer hohen Qualitat und méglichst weitgehenden Barrierefreiheit und
Verkehrssicherheit der Radverkehrsinfrastruktur treiben die jeweiligen Trager der StraBenbaulast
den Erhalt, die Sanierung und die Verbesserung der bestehenden Radverkehrsinfrastruktur vor-
an.

(3) Das Land Nordrhein-Westfalen baut die Radverkehrsinfrastruktur in seiner Baulast weiter
aus. Es fordert den Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur in der Baulast der Gemeinden und Ge-
meindeverbande.

(4) Bei jeder MaBnahme des Neu-, Um- und Ausbaus von LandesstraBen in der Baulast des Lan-
des ist zu prifen, ob eine geeignete Radverkehrsfiihrung vorliegt oder die Moglichkeit einer
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Neuanlage besteht. Bei jeder SanierungsmaBnahme ist zu prifen, ob ein vorhandener Radweg
aufgrund von Mangeln mit zu sanieren ist. Bei StraBensanierungsmaBnahmen sind Markierungs-
I6sungen zur sicheren Radverkehrsfuhrung zu prifen.

(5) Bei der Planung und Priorisierung von Radverkehrsanlagen orientieren sich die Trager der
StraBenbaulast an einem dokumentierten Bedarf. Darliber hinaus kénnen auch Angebotsplanun-
gen in Betracht gezogen werden.

§17
Festlegung Radvorrangnetz

(1) Das fur Verkehr zustandige Ministerium definiert das landesweite Radvorrangnetz, welches
flr den Radverkehr besonders wichtige, tberortliche Verbindungen umfasst.

(2) Das Radvorrangnetz ist erstmalig innerhalb von drei Jahren nach Inkrafttreten dieses Geset-
zes zu definieren und bei Bedarf fortzuschreiben. Das Radvorrangnetz soll auch in Form einer
Karte dargestellt werden. Hier identifizierte Aus- und NeubaumaBnahmen bezlglich Radschnell-
verbindungen werden in den Bedarfsplan aufgenommen.

(3) Bereits bestehende oder in Erarbeitung befindliche iberdrtliche Radverkehrsnetze kdnnen in
Teilen in das zukulinftig landesweite, libergeordnete Radvorrangnetz integriert werden und sind
daflr gegebenenfalls anzupassen.

(4) Die Finanzierung beziehungsweise die Férderung einzelner Vorhaben im Bereich des Rad-
verkehrs durch das flir Verkehr zustandige Ministerium orientiert sich vorrangig an der Einbin-
dung in das landesweite Radvorrangnetz.

§18
Radschnellverbindungen des Landes

(1) Radschnellverbindungen sind die in § 3 Absatz 2 Satz 2 des StraBen- und Wegegesetzes des
Landes Nordrhein-Westfalen definierten Wege, StraBen oder Teile von diesen.
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(2) Fur die Gestaltung der Radverkehrsanlagen fiir Radschnellverbindungen des Landes erstellt
das flur Verkehr zustandige Ministerium einen Leitfaden oder erlasst Verwaltungsvorschriften.

§19
Bedarfsplan fiir Radschnellverbindungen des Landes

(1) Das fur Verkehr zustandige Ministerium erstellt einen Bedarfsplan fiir den Bau neuer und die
wesentliche Anderung bestehender Radschnellverbindungen des Landes Nordrhein-Westfalen,
im Folgenden Bedarfsplan fir Radschnellverbindungen genannt, im Einvernehmen mit dem fur
Verkehr zustandigen Ausschuss des Landtags.

(2) Der Bedarfsplan fiir Radschnellverbindungen umfasst die langfristigen Planungen fir Rad-
schnellverbindungen.

(3) Der Bedarfsplan fur Radschnellverbindungen wird unter Beachtung der Grundsatze und Ziele
der Raumordnung und Landesplanung, der Belange des Umwelt-

schutzes, des Stadtebaus sowie der Ergebnisse integrierter Verkehrsplanung aufgestellt und
fortgeschrieben.

(4) Der Bedarfsplan flir Radschnellverbindungen soll erstmalig innerhalb von zwei Jahren nach
Inkrafttreten dieses Gesetzes erstellt und nach einer Evaluation im Einvernehmen mit dem fir
Verkehr zustandigen Ausschuss des Landtags fortgeschrieben werden.

§20
Lokale und liberortliche
Radverkehrsnetze

(1) Die Gemeinden sollen in Abstimmung mit den weiteren Tragern der StraBenbaulast ein Rad-
verkehrsnetz im Gemeindegebiet schaffen (lokales Radverkehrsnetz). Dieses soll sich in das
Uberdrtliche Radverkehrsnetz gemaB Absatz 2 Satz 1 sowie das Radvorrangnetz des Landes ein-
fligen.
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(2) Die Gemeindeverbande sollen ein untereinander und mit den weiteren Baulasttragern abge-
stimmtes zusammenhangendes Radverkehrsnetz schaffen (lberortliches Radverkehrsnetz). Die-
ses soll sich in das Radvorrangnetz des Landes einfluigen.

(3) Bei der Abstufung einer Ortsdurchfahrt ist in Abstimmung zwischen dem alten und dem neu-
en Trager der StraBenbaulast dafiir Sorge zu tragen, dass bei der Gestaltung der abzustufenden
StraBe die Belange des Radverkehrs besonders beachtet werden.

(4) Radverbindungen zwischen allen im Flachennutzungsplan gemaB den §§ 1 bis 11 der Baunut-
zungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. | S. 3786)
in der jeweils geltenden Fassung ausgewiesenen Bauflachen sind anzustreben.

§21
Zustandserfassung von
Radverkehrsnetzen

(1) Die Trager der StraBenbaulast erfassen regelmaBig den Zustand der Radverkehrsnetze. Das
Land Nordrhein-Westfalen unterstitzt die Gemeinden und Gemeindeverbande bei der Zustands-
erfassung finanziell.

(2) Das fur Verkehr zustandige Ministerium stellt digitale Instrumente zur Verfiigung, Uber wel-
che Méangel an der Radverkehrsinfrastruktur mitgeteilt werden kénnen.

§22
Nutzung von Wirtschaftswegen

(1) Geeignete Wirtschafts- und Betriebswege kénnen durch das Land Nordrhein-Westfalen fir
eine Nutzung als Radwege ertlichtigt, fiir den Radverkehr freigegeben und mit wegweisender
Beschilderung ausgestattet werden. Die Priifung von Wirtschafts- und Betriebswegen auf die
Eignung fir die Nutzung als Radwege wird vom Land Nordrhein-Westfalen geférdert. Vor Frei-
gabe eines Wirtschafts- und Betriebswegs als Radweg ist die Zustimmung der davon betroffe-
nen Grundeigentiimer (Wegetrasse und angrenzender Bestand) einzuholen. Zielkonflikte mit an-
deren Nutzerinnen und Nutzern missen dabei beriicksichtigt und zu einem sachgerechten Aus-
gleich gebracht werden.
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(2) Das Radfahren auf den als Radwegen ausgewiesenen Wirtschafts- und Betriebswegen ge-
schieht im Hinblick auf natur- und waldtypische Gefahren auf eigene Gefahr. Durch die Auswei-
sung von Wirtschafts- und Betriebswegen als Radweg erwachsen den Grundeigentiimern der
Wege und der benachbarten Grundstlicke keine zusatzlichen Verkehrssicherungspflichten.

§23
Digitale Netzaufbereitung

Die fachlich zustandigen Landesministerien blindeln Informationen zur Radroutenerstellung und
stellen sie weitestgehend barrierefrei und digital zur Verfliigung.

§24
Sichere Radverkehrs- und FuBverkehrsfiihrung bei BaumaBnahmen

Wahrend der Durchfuihrung von BaumaBnahmen im 6ffentlichen StraBenraum haben die Trager
der StraBenbaulast grundsatzlich eine sichere und mdéglichst barrierefreie Rad- und FuBver-
kehrsfiihrung nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik sicherzustellen. Sofern Rad-
und FuBverkehrsanlagen vollstandig gesperrt werden missen, ist zu prifen, ob der Rad- und
FuBverkehr unter Ausnutzung der Restbreite der Fahrbahn auf dieser gefiihrt werden kann. Ist
dies nicht maglich, ist zu prufen, ob es unter Beriicksichtigung der ortlichen und verkehrlichen
Bedingungen sinnvoll ist, fir den motorisierten Verkehr eine Umleitungsstrecke einzurichten, um
dem Rad- und FuBverkehr die Breite der Fahrbahn anbieten zu konnen. Bei Bedarf ist eine geeig-
nete Umleitungsstrecke auszuschildern.

§25
Einheitliche wegweisende Beschilderung von Radwegen

Die wegweisende Radwegebeschilderung in Nordrhein-Westfalen wird wie eine Beschilderung
nach der StraBenverkehrs-Ordnung vom 6. Marz 2013 (BGBI. | S. 367) in der jeweils geltenden
Fassung behandelt. Sie ist insoweit durch die StraBenverkehrsbehdrde verkehrsrechtlich anzu-
ordnen. Die Radwegebeschilderung ist nach den Hinweisen zur wegweisenden Beschilderung
fur den Radverkehr in Nordrhein-Westfalen auszufihren.
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§ 26
Bau und Forderung von Radabstellanlagen,
Mobilstationen und Fahrradstationen

(1) Mobilstationen sind multimodale Verknlpfungspunkte in den Gemeinden, an denen mindes-
tens zwei Verkehrsmittel verknuipft werden. Dabei ist die Verknlpfung so gestaltet, dass ein ort-
licher Wechsel zwischen den Verkehrsmitteln durch raumliche Konzentration der Angebote und
bestenfalls durch entsprechende GestaltungsmaBnahmen mit einem Wiedererkennungswert fir
die Nutzerin oder den Nutzer ermdglicht wird. Die Mobilitdtsangebote sind dabei nutzerfreund-
lich gestaltet.

(2) Insbesondere zur Verknipfung der verschiedenen Verkehrsarten sollen weitere Radab-stell-
anlagen, Mobil- und Fahrradstationen gebaut werden. Dabei ist auch die Zuganglichkeit fiir Men-
schen mit Behinderung und Menschen mit eingeschrankter Mobilitat zu berlcksichtigen.

(3) Das fur Verkehr zustandige Ministerium fordert den Bau von Radabstellanlagen im 6ffentli-
chen Verkehrsraum sowie an Haltestellen des 6ffentlichen Personennahverkehrs, den Bau von
Mobilstationen, auch wenn diese keine Verbindung mit dem 6ffentlichen Personennahverkehr
aufweisen, und den Bau von Fahrradstationen.

(4) Um einen Wechsel vom motorisierten Individualverkehr auf Verkehrsarten der Nahmobilitat
und den offentlichen Personennahverkehr zu férdern, sind Mobil- und Fahrradstationen sowie
Anlagen fur Sharingangebote von Fahrradern, Elektrokleinstfahrzeugen und Carsharing auch bei
geeigneten Park-and-Ride-Anlagen zu beriicksichtigen.

(5) Die Angebote an Mobilstationen sind in die Auskunfts- und Vertriebssysteme der Verkehrs-
verblinde (Mobilitatsplattform) einzubinden.

§27
Fahrradfreundlicher Arbeitgeber Land

(1) Das Land Nordrhein-Westfalen nimmt als moderner, fahrradfreundlicher Arbeitgeber eine
Vorbildfunktion wahr. Das Land Nordrhein-Westfalen ergreift geeignete MaBnahmen, um seine
Dienststellen fahrradfreundlicher zu gestalten. Dies kann auch im Rahmen eines betrieblichen
Mobilitatsmanagements erfolgen.
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(2) Die Behorden, Landesbetriebe, Sondervermdégen, Organe der Rechtspflege und Einrichtun-
gen des Landes Nordrhein-Westfalen sollen bis zum 31. Dezember 2026 fur jede flinfte regelma-
Big das Dienstgebdude nutzende Person einen barrierefrei zu erreichenden und nutzbaren Ra-
dabstellplatz in einer wettergeschitzten Radabstellanlage auf festem Grund einrichten. In jeder
Dienststelle des Landes soll eine mdglichst barrierefreie Duschgelegenheit pro Geschlecht vor-
gesehen werden.

(3) Absatz 1 gilt auch fiir Liegenschaften des Landes Nordrhein-Westfalen, die vermietet wer-
den.

§ 28
Rad- und Elektrokleinstfahrzeuge-Sharing

Die fachlich zustandigen Landesministerien unterstiitzen den Ausbau geeigneter Rad- und Elek-
trokleinstfahrzeuge-Sharing-Angebote. Der Schwerpunkt liegt insoweit auf Sharing-Angeboten

an Mobilstationen sowie beim Ausbau des Rad- und Elektrokleinstfahrzeuge-Sharings in zentra-
len Lagen von Wohn- und Gewerbegebieten, auBerhalb der Innenstadte und im landlichen Raum.

§ 29
Lasten- und Spezialfahrrader

(1) Die Trager der StraBenbaulast beriicksichtigen bei dem Bau, Ausbau und der Sanierung von
Radwegen, Mobilstationen, Fahrradstationen und Radabstellanlagen die Belange des Einsatzes
von Lastenfahrradern zum Transport von Personen und Gitern. Dazu gehort auch die Schaffung
geeigneter Radabstellanlagen. Lastenrader im Sinne dieses Gesetzes sind einsitzige Fahrrader
gemanR § 63a der StraBenverkehrs-Zulassungs-Ordnung vom 26. April 2012 (BGBI. | S. 679) in
der jeweils geltenden Fassung, die speziell flir den Transport von Personen und Gitern konstru-
iert sind.

(2) Erganzend unterstitzt das Land Nordrhein-Westfalen den Wandel initial nach MaBgabe einer
Forderrichtlinie zur Anschaffung von Lastenradern fir den gemeinnitzigen und gewerblichen
Einsatz.
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(3) Absatz 1 Satz 1und 2 gilt sinngemaB auch fir die Belange von Spezialfahrradern, die von
Menschen mit Behinderung und Menschen mit eingeschrankter Mobilitat genutzt werden.

Abschnitt 5
Andere Formen der Nahmobilitat

§ 30
Elektrokleinstfahrzeuge

(1) Fir das Abstellen von Elektrokleinstfahrzeugen im Sinne der Elektrokleinstfahrzeuge-Verord-
nung sollen im 6ffentlichen Raum bei Bedarf gesonderte Bereiche jenseits von Gehwegen und
Radverkehrsanlagen ausgewiesen werden.

(2) Elektrokleinstfahrzeuge stellen einen Bestandteil des multimodalen Mobilitadtsangebotes dar.

(3) Die Nutzung von Elektrokleinstfahrzeugen soll nicht durch kommunale Satzungen so einge-
schrankt werden, dass ihr Angebot dadurch verhindert wird.

Abschnitt 6
Mobilitatsmanagement

§ 31
Vernetzte Mobilitat und Mobilitatsdaten

Um ein ganzheitliches, effizientes Mobilitatsangebot sowohl physisch als auch digital zu schaf-
fen, fordert das fur Verkehr zustandige Ministerium die Errichtung von Mobilstationen als Ver-
knupfungspunkte verschiedener Verkehrsarten in den Gemeinden. Es koordiniert die an der in-
formationstechnischen Verknipfung der Verkehrsarten beteiligten Akteure, um einen geblindel-
ten Landesmobilitatsdatenzugang auf verbreiteten Standards fir statische und dynamische Mo-
bilitatsdaten zu ermdglichen. Das fur Verkehr zustandige Ministerium legt fur die verschiedenen
Mobilitatsdatenteilbereiche relevante Landesstandards und flihrende Landesmobilitatsdatensys-
teme fest, die insbesondere bei Férderungen durch das Land zu beachten sind. Die Mobilitatsda-
ten werden nur in anonymisierter Form erhoben.
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§ 32
Forderung der vernetzten Mobilitat und des Mobilititsmanagements

(1) Das fur Verkehr zustandige Ministerium férdert Projekte im Bereich der vernetzten Mobilitat
und des Mobilitditsmanagements und stellt dazu jahrlich ein Forderprogramm auf.

(2) Das fur Verkehr zustéandige Ministerium fordert das Zukunftsnetz Mobilitat NRW.

Abschnitt 7
Schlussbestimmungen

§ 33
Evaluation

(1) Die Landesregierung uberprift dieses Gesetz bis zum 31. Dezember 2027 und erstattet dem
Landtag hiertber Bericht. Danach ist das Gesetz alle zehn Jahre zu tberprifen und dem Landtag
hieriber Bericht zu erstatten.

(2) Zur Evaluation dieses Gesetzes ist ein Fachgremium von Fachleuten aus der Politik, der Ver-
waltung, organisierten Interessenvertretungen und der Wissenschaft zu bilden.

§34
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2022 in Kraft.
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Artikel 2
Gesetz zur Anderung des StraBen- und Wegegesetzes Nordrhein-Westfalen
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Das StraBen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 23. September 1995 (GV. NRW. S. 1028, ber. 1996, S. 81, S. 141, S. 216, S. 335, ber.
2007, S. 327), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 26. Marz 2019 (GV. NRW. S. 193)
geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

1. In § 3 Absatz 5 Satz 2 werden nach dem Wort ,insbesondere” die Worter ,Rad- und Gehwe-
ge, soweit sie nicht nach § 2 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe b. zu einer StraBe gehdren (selb-
standige Rad- und Gehwege), und” eingefligt.

2. Nach § 9 Absatz 1 Satz 1 wird folgender Satz eingefligt:

.Bei Radschnellverbindungen des Landes umfasst die StraBenbaulast die Beleuchtung.”

3. § 38a wird wie folgt gefasst:

.§ 38a
Rechtsbehelfe

Die Anfechtungsklage gegen einen Planfeststellungsbeschluss oder eine Plangenehmigung hat
keine aufschiebende Wirkung fiir den Bau oder die Anderung

1. einer LandesstraBe, die in der Anlage zu § 1 Absatz 1 des LandesstraBenausbaugesetzes in
der Fassung der Bekanntmachung vom 20. April 1993 (GV. NRW. S. 297), das zuletzt durch Ge-
setz vom 12. Dezember 2006 (GV. NRW. 2007 S. 92) gedndert worden ist, (LandesstraBenbe-
darfsplan) aufgefihrt sind,

2. einer Radschnellverbindung des Landes, die in einem geman § 19 des Fahrrad- und Nahmo-
bilitdtsgesetzes vom 17. November 2021 (GV. NRW. S. 1201) aufgestellten Bedarfsplan aufgefihrt
ist.”
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4. § 49 wird aufgehoben.

Artikel 3
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2022 in Kraft.

Dusseldorf, den 9. November 2021

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Der Ministerprasident
Hendrik Wil st

Der Minister fur Kinder, Familie, Fliichtlinge und Integration
Zugleich fur die Ministerin fiir Schule und Bildung
Dr. Joachim Stamp

Der Minister der Finanzen
Zugleich fur den Minister fur Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie
Lutz Lienenkadamper

Der Minister des Innern
Herbert Reul
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Der Minister fir Arbeit, Gesundheit und Soziales
Karl-dJosef Laumann

Die Ministerin fir Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung
Ina Scharrenbach

Der Minister der Justiz
Peter Biesenbach

Die Ministerin fur Verkehr
Ina Brandes

Die Ministerin fur Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz
Ursula Heinen-Esser

Die Ministerin fur Kultur und Wissenschaft
Isabel Pfeiffer-Poensgen

Der Minister fur Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Internationales
Stephan Holthoff-Pfortner

GV.NRW. 2021S. 1201

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 22/22


https://recht.nrw.de/gvnrw/2021-s1201

	Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Gesetz zur Einführung des Fahrrad- und Nahmobilitätsgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen sowie zur Änderung des Straßen- und Wegegesetzes 


